
 

 
 

Verwaltungsvorlage 
Vorlage-Nr.: 1505-2013/DaDi  
Aktenzeichen: 221-003 

Fachbereich: VI/1 - Familienförderung 
Beteiligungen: EB - Erste Kreisbeigeordnete 

II/1 - Personal 
L - Landrat 

Produkt: 1.06.04.02 Betreuende Schulen 

Beschlusslauf: Nr. Gremium Status Zuständigkeit 
 1. Kreisausschuss N Zur vorbereitenden 

Beschlussfassung 
 2. Ausschuss für Gleichstellung, 

Generationen und Soziales 
Ö Zur vorbereitenden 

Beschlussfassung 

 2. Schul-, Kultur- und 
Sportausschuss 

Ö Zur vorbereitenden 
Beschlussfassung 

 3. Kreistag Ö Zur abschließenden 
Beschlussfassung  

Betreff: Betreuende Grundschule in Traisa 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Der Übernahme der Trägerschaft für die Betreuende Grundschule in Traisa durch einen 
freien Träger ab dem 01.02.2014 wird zugestimmt. 

 
2. Die Verwaltung wird beauftragt entsprechende Gespräche und Verhandlungen unter 

Einbeziehung der Schulleitung, sowie der Gemeinde Mühltal zu führen und dem Kreistag zu 
berichten. 
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Begründung: 
 
Die Schulleiterin der Grundschule in Traisa hatte bei EB Lück um ein Gespräch gebeten mit dem 
Ziel einen Trägerwechsel, bzw. den Übergang des Betriebs der Betreuenden Grundschule in Traisa 
anzustoßen. 
 
Das Gespräch fand am 30.04.2013 in der Kreisverwaltung statt. Ebenfalls anwesend waren 
Vertreter des Arbeiter Samariter Bundes Darmstadt, der von Seiten der Schulleitung als Träger 
favorisiert ist. 
 
Letztendlich ist es Absicht der Schulleitung das vorhandene schulische Ganztagsbetreuungsangebot, 
sowie die Leistungen der Betreuenden Grundschule in einer (Träger-) Hand zu vereinigen. 
 
Es bietet sich an, einen Trägerwechsel zum 01.02.2014 (Schulhalbjahrswechsel) anzustreben. Die 
Zeit bis dahin ist dafür zu nutzen die erforderlichen Schritte hinsichtlich der Abgabe der 
Trägerschaft des Kreises an einen freien Träger in die Wege zu leiten, wobei Vorgaben des § 613a 
BGB für den Übergang der Trägerschaft des Betriebes zu beachten sind. 
 
Nach Abschluss dieser Gespräche und Verhandlungen ist dem Kreistag erneut vorzutragen und eine 
entsprechende Änderung der Gebührensatzung für die Betreuenden Grundschulen in Trägerschaft 
des  Landkreises Darmstadt-Dieburg vorzunehmen. 
 
Eine Festlegung bereits mit dieser Vorlage auf den durch die Schulleitung favorisierten Träger ist 
noch nicht möglich. Hinsichtlich der Trägerfrage muss auch die Gemeinde Mühltal eingebunden 
werden, die derzeit mit ihrem Zuschuss ein Drittel der jährlich entstehenden Personalkosten re-
finanziert. 
 
 
 


